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► Nr.  VO/2021/10204
öffentlich

Lübeck, 03.06.2021
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Ronny Matthies (E-Mail: ronny.matthies@luebeck.de Telefon: 122-6606)

Ersatzneubau BW 122 Brücke Gut Mönkhof - Projektfreigabe
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

14.06.2021 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
02.08.2021 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
10.08.2021 Hauptausschuss Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, das Projekt Ersatzneubau BW 122 Brücke Gut Mönkhof 
umzusetzen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz Zustimmung
4.491 Archäologie und Denkmalpflege Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belan-
ge durch diese Maßnahme nicht berührt 
werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
die Verkehrssicherungspflicht der Hanse-
stadt Lübeck gem. § 10 StrWG SH

Finanzielle Auswirkungen: X Ja (Anlage 1)
Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
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X Ja – Begründung:
Temporäre Versiegelung von Flächen, Fäl-
lung von Kopfweiden  Ausgleich durch 
Neupflanzung von 18 Bäumen

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

1. Allgemeines:

Bauwerkszustand:

Die Straßenbrücke 122 Gut Mönkhof liegt im Hochschulstadtteil der Hansestadt Lübeck und 
wird über den Mönkhofer Weg erreicht. Der Weg mit ländlichem Charakter führt als Feldweg 
von der Albert-Letzius-Straße bis zum Gelände des Gutes.

Auf dem Gelände des Gutes Mönkhof wird ein Veranstaltungsbetrieb betrieben. Dazu sind 
Mietwohnungen und in einem Gebäude eine Kinderbetreuung eingerichtet.
Im umliegenden Bereich sind Felder, teilweise von der Hansestadt verpachtet, vorhanden.

Alle Nutzungen werden ausschließlich über den Mönkhofer Weg und die Brücke über den 
Nienmarker Landgraben erreicht.

Das Bauwerk ist in seiner jetzigen Form 1941 erstellt, 1975 durch Erneuerung der Geländer, 
Bohlenbelag und Asphaltdecke ertüchtigt und 1997 durch zusätzliche Zugbänder stabilisiert 
worden. Der Überbau besteht aus einer Lage Einfeldträger, die auf Widerlagerwänden aus 
Mauerwerk aufliegen. Im Bett des Gewässerlaufs liegt eine Unterwasserbetonsohle, worauf 
die Mauerwerkswände aufgebaut sind. Der Straßenaufbau wird im Bereich der Widerlager 
durch Flügelwände gesichert. Die Flügel sind ebenso gemauert.

Bild: Ansicht Bestandsbauwerk

Die letzte Sonderprüfung 2020S1 im Zuge der Bauwerkserhaltung ergab für die Bauwerks-
konstruktion und die Verkehrssicherheit die Note 4. Grund dafür sind mehrere Schadens-
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bilder, die sich in den letzten Jahren derart entwickelten, dass der Gesamtkonstruktion eine 
sehr schlechte Bewertung zuzuordnen ist.

Die Konstruktion ist in ihrer Substanz abgenutzt sowie vollständig abgängig. Die Verkehrssi-
cherheit kann für die Nutzungserfordernisse nicht mehr gewährleistet werden. Die Überfahrt 
durch Ver- und Entsorgungsverkehr des Anliegers und die Nutzung durch die Maschinen der 
Landwirtschaft kann nicht mehr zugelassen werden und ist zurzeit insoweit eingeschränkt, 
dass Überfahrten für Fahrzeuge mit einem Gewicht > 3,5 t verboten ist.

Aufgrund der Bewertungen ist ein Ersatzneubau für die Brücke zwingend erforderlich.

Da eine kurzfristige Sperrung des Bauwerks unausweichlich ist, wird kurzfristig (Baubeginn 
07/2021) eine Behelfsbrücke in Nebenlage errichtet. Diese stellt die Erreichbarkeit des Gutes 
und der städtischen landwirtschaftlichen Flächen sicher.

Geplanter Ersatzneubau:

Mit dem Ersatzneubau soll gleichzeitig eine Aufwertung im Sinne der Durchgängigkeit des 
Gewässers, die sich aus der EU-Wasserrahmenrichtlinie ergibt, des Landgrabens stattfin-
den. Somit ist das Ersatzbauwerk so zu gestalten, dass für den Landgraben im Gegensatz 
zum Bestandsbauwerk ein offener Querschnitt zur Verfügung steht. Die Variante, das Er-
satzbauwerk mittels eines überschütteten Wellstahlprofils auszuführen, ist aus Gründen des 
Naturschutzes somit verworfen worden.
Weiterhin steht das Gut Mönkhof nebst der Zuwegung (Hohlweg) und der Querung des 
Landgrabens unter Denkmalschutz. Auch aus Gründen des Denkmalschutzes ist nunmehr 
die neue Querung wieder als Bauwerk in Form einer Deckbrücke auszuführen, damit das 
Gesamtensemble in seiner Form erhalten bleibt. Ferner werden im Bauwerksbereich Grün-
dungsteile von älteren Querungen vermutet. Diese sollen als archäologische Bodendenkmä-
ler soweit möglich im Baugrund verbleiben.

Das Ersatzbauwerk wird nunmehr als 4,98 m breite (im Bestand 4,63 m) direkt befahrende 
Betonbrücke ausgeführt. Die Gründung erfolgt in Spundwandbauweise, die Handläufe der 
Geländer werden in Holzbauweise ausgebildet. 

Bild: Längsschnitt Ersatzneubau
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Bild: Querschnitt Ersatzneubau

2. Anlass für diese Vorlage:

(1) Für die Projektfreigabe (Ersatzneubau BW 122 Brücke Gut Mönkhof einschl. der zugehö-
rigen Ingenieurleistungen) werden Haushaltsmittel von insgesamt brutto 550.000 EUR benö-
tigt.

(2) Nach § 1 Nr. 1 der am 26.03.2015 von der Bürgerschaft beschlossenen Fassung der Zu-
ständigkeitsordnung ist eine Entscheidung des Hauptausschusses zur Projektfreigabe her-
beizuführen, wenn die Gesamtkosten mehr als 175.000 EUR netto betragen, was hier der 
Fall ist.

3. Finanzierung:

Für den Ersatzneubau ergibt sich gem. Kostenberechnung mit Stand 05/2021 ein Finanzbe-
darf von ca. 550.000 EUR.

Die Gesamtprojektkosten setzen sich aus den Baukosten, den Kosten für Ingenieurleistun-
gen sowie aus den sonstigen Baunebenkosten für Ausgleichs- und Entschädigungsmaß-
nahmen zusammen. Die genauen Baukosten sind jedoch erst im Zuge der Vergabe der Bau-
leistungen bekannt.
Das Bauvorhaben ist nicht förderfähig.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 500.000 EUR sind im PSK 541001.763.7852000 des 
investiven Haushalts 2021 vorhanden.

Die bereits benötigten Haushaltsmittel für Vorleistungen und Planungsleistungen in 2020 in 
Höhe von 22.000 EUR wurden aus dem investiven Haushalt 2020 bereitgestellt. Über das 
Bereichsbudget werden die derzeit fehlenden 28.000 EUR zur Verfügung gestellt.

4 von 6 in Zusammenstellung



Seite: 5/5

Die Haushaltsmittel für die Behelfsbrücke werden aus dem konsumtiven Haushalt 2020-2022 
bereitgestellt, da die Behelfsbrücke eine Einsatzzeit von kleiner als einem Jahr hat. Die Bau-
kosten für die Behelfsbrücke betragen 200.000 EUR.

Anlagen:

1 – Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   INVESTIV

    (Bei investiven Maßnahmen ist zunächst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Finanzielle 

Auswirkungen in €

Gesamtbeträge der 

Maßnahme,

AfA und SoPo

2021 2022 2023 2024

Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00

Aufwendungen -550.000,00 -6.874,99 -6.874,99 -6.874,99

davon:

Sonderposten-

auflösung (SoPo)

0,00 0,00 0,00 0,00

Abschreibungen (AfA) -549.999,00 -6.874,99 -6.874,99 -6.874,99

Anlagenabgang -1,00

Gesamtauswirkung

Ergebnisplan

-550.000,00

voraussichtl. Zinsen ca. -247.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00

Einzahlungen 0,00 0,00

Auszahlungen -550.000,00 -550.000,00

Gesamtauswirkung

Finanzplan

-550.000,00

2021 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen x Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend x x x

Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2021 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)

Erträge:

(Mehr)

Erträge:

(Mehr)

Aufwendungen:

(Mehr)

Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan 0,00

Finanzplan

Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Mehr)

Einzahlungen:

(Mehr)

Auszahlungen:

541001.763.7852000 Gemeindestraßen/Brücke 

Gut Mönkhof/

Tiefbaumaßnahmen

-550.000,00

Saldo Finanzplan -550.000,00

Anlage zur Vorlage vom 03.06.2021

VO-Nr.: VO/2021/10204

Bereich: 5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Produkt: 541001 Brücke Gut Mönkhof

Produktsachkonten

(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

Produktsachkonten
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